
Ä N D E R U N G S A N T R A G 
 
Einbringer:   Dobert, Alexander (fraktionslos)  
 
Beschlussgegenstand: Änderung der Hauptsatzung der Stadt Sangerhausen  
 
Änderungsvorschlag: 
 
Die bestehende Regelung des § 4 (Der Stadtrat und sein Vorsitzender) wird wie folgt 
ergänzt: 
 

(4) Der Stadtrat, seine Ausschüsse und die Ortschaftsräte haben ergänzend zu 
den allgemeinen Sitzungsformen das Recht, entsprechend der Regelung 
des § 56b Abs. 1 S. 1 KVG LSA Hybridsitzungen auch außerhalb von 
außergewöhnlichen Notsituationen durchzuführen.  

 
Begründung: 
 
1. 
Der Landesgesetzgeber hat mit den Änderungen des Kommunalverfassungsgesetzes 
über die Regelung des § 56b Abs. 1 KVG LSA in 2024 die Möglichkeit geschaSen, dass die 
Vertretungen regeln können, dass auch in den Fällen, in denen keine außergewöhnlichen 
Notsituationen durch den Landtag von Sachsen-Anhalt festgestellt wurden, Sitzungen in 
hybrider Form durchgeführt werden können.  
 
Nimmt die Vertretung dieses Recht wahr, so ist dies in der Hauptsatzung entsprechend 
zu regeln.  
 
2. 
Ziel des Änderungsantrages ist es, die Handlungsfähigkeit der kommunalen 
Vertretungsorgane zu stärken, die Teilnahmebedingungen für Ratsmitglieder zu 
verbessern und die Transparenz der kommunalen Entscheidungsprozesse zu erhöhen. 
Eine hybride Form wahrt die Präsenzmöglichkeit, erweitert sie jedoch um die Option der 
digitalen Zuschaltung einzelner Mitglieder. 
 
Die Möglichkeit hybrider Sitzungen trägt dazu bei, die Arbeitsfähigkeit des Stadtrates, 
seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte auch unter außergewöhnlichen Umständen – 
etwa bei gesundheitlichen Einschränkungen, familiären Verpflichtungen, erhöhtem 
Reiseaufwand oder in Krisenlagen – sicherzustellen. Auf diese Weise wird gewährleistet, 
dass Ratsmitglieder ihr Mandat uneingeschränkt wahrnehmen können, ohne dass 
Beschlussfähigkeit oder Verfahrenssicherheit beeinträchtigt werden. 
 



3. 
Zusammenfassend dient die Einführung hybrider Sitzungsformate der Modernisierung 
der Ratsarbeit. Die Vertretung wird damit befähigt, ihre Aufgaben auch unter veränderten 
Rahmenbedingungen eSizient, transparent und rechtmäßig wahrzunehmen. 
 
Sangerhausen, den 04. November 2025 
 
 
 
Alexander Dobert 




